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 Veröffentlicht am 04.07.1984

Norm

EO §219

Rechtssatz

Erwirbt der Rentenbezugsberechtigte die Pfandliegenschaft durch Zuschlag, erlischt - auch bei vereinbarter

Berichtigung durch Übernahme - das Bezugsrecht nicht. Nur soweit ein Ab9ndungsbetrag übernommen wird, ist die

Forderung durch Vereinigung von Gläubiger und Schuldner erloschen, nicht aber vor der Zuweisung aus der

Verteilungsmasse.
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